
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE Vfgh Beschluss 1985/9/30
B200/85, V34/85, V35/85

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1985

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §19 Abs3 Z2 litc

VfGG §19 Abs3 Z2 litd idF BGBl 353/1981

VfGG §57 Abs1

Leitsatz

Art139 B-VG; nach §57 Abs1 zweiter Satz VerfGG hat der Antrag auf Aufhebung einer V die gegen die Gesetzmäßigkeit

sprechenden Bedenken im einzelnen darzulegen; das Fehlen dieser Darlegung ist kein behebbares Formgebrechen,

sondern ein Prozeßhindernis (VfSlg. 8594/1979, 9716/1983)
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